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Hilti Durchstanzverstärkungssystem (HIT-Punching shear strengthening) mit HIT-RE 500 V4

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst acht Seiten und 24 Anlagen.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes 

im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich 

vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 

erteilt.

4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen 

in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. 

Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser 

Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 

Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise 

Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und 

Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, 

Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 

Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und 

geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum 

Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung 

dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem 

Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.



Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-15.5-387

Seite 3 von 8 | 23. April 2025

Z106028.25 1.15.5-24/24

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand ist das Hilti Durchstanzverstärkungssystem (HIT-Punching shear 

strengthening) mit HIT-RE 500 V4. Das Hilti Durchstanzverstärkungssystem besteht aus dem 

Injektionsmörtel HIT-RE 500 V4 und der Gewindestange HAS(-U) sowie dem Hilti Verfüll-Set 

(Verschlussscheibe, Kugelscheibe, Sicherungsmutter) und einer Mutter. Die 

Sicherungsmutter ist in den europäischen technischen Bewertungen ETA-23/0277 vom 

8. Februar 2024 und ETA-18/0974 vom 30. November 2020 geregelt. Alle anderen 

Bestandteile sind in der europäischen technischen Bewertung ETA-20/0541 vom 9. Juni 2023 

geregelt.

Hilti HAS(-U) Gewindestangen, Hilti Verfüll-Sets und Muttern bestehen aus Kohlenstoffstahl 

oder aus nichtrostendem Stahl.

Die Montage der Gewindestangen in Beton erfolgt in ein zuvor mit dem Injektionsmörtel 

gefülltes Bohrloch.

Das Hilti Durchstanzverstärkungssystem darf als nachträgliche Durchstanzbewehrung von 

Stahl- und Spannbetonbauteilen verwendet werden.

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausführung nachträglicher 

Durchstanzbewehrung von Stahl- und Spannbetonbauteilen.

Der Anwendungsbereich der nachträglichen Durchstanzbewehrung ist wie folgt spezifiziert:

 Stahl- und Spannbetonbauteile nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit 

DIN EN 1992-1-1/NA aus Normalbeton der Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 nach 

DIN EN 206-1;

 Mindestbauteildicke hmin = 200 mm mit def ≥ 160 mm (def = mittlere effektive Nutzhöhe der 

Platte), maximale Bauteildicke hmax = 1100 mm;

 statische und quasi-statische Beanspruchungen;

 in Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenräume (Stahlbauteile aller 

Stahlsorten); in Bauteilen unter anderen Bedingungen gemäß DIN EN 1993-1-4 

entsprechend der Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC III (nur Stahlbauteile aus 

nichtrostendem Stahl);

 Temperatur im Verankerungsbereich der Durchstanzbewehrung: -40 °C bis +40 °C 

(max. Kurzzeit-Temperatur +40 °C und max. Langzeit-Temperatur +24 °C).

2 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

2.1 Planung

Das Hilti Durchstanzverstärkungssystem mit HIT-RE 500 V4 ist durch einen auf dem Gebiet 

des Stahl- und Spannbetonbaus erfahrenen Ingenieur zu planen.

Für die konstruktive Durchbildung der Stahl- und Spannbetonbauteile gilt DIN EN 1992-1-1 in 

Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA oder DIN EN 1992-2 in Verbindung mit 

DIN EN 1992-2/NA, soweit im Folgenden nichts anders bestimmt ist.

Die eingemörtelten Gewindestangen sind als Durchstanzbewehrung senkrecht zur 

Plattenebene im durchstanzbeanspruchten Bereich von Platten aus Stahlbeton anzuordnen 

und muss diese gleichmäßig verstärken.

Die eingemörtelten Gewindestangen dürfen nicht gemeinsam mit einer anderen 

Durchstanzbewehrung (Bügel, Schubaufbiegungen, Doppelkopfanker etc.) für die 

Durchstanztragfähigkeit angesetzt werden. Die erforderliche Durchstanzbewehrung ist 

vollständig durch die eingemörtelten Gewindestangen abzudecken.
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Die minimalen und maximalen Achsabstände der einzelnen Gewindestangen zueinander 

sowie deren Mindestabstände zu freien Rändern der Betonbauteile nach DIN EN 1992-1-1 in 

Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA und Anlagen 12 bis 17 sind einzuhalten.

Die Anordnungsregeln nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA und 

gemäß Anlagen 13 bis 16 sind zu beachten.

Die Einbauparameter (Bohrlochtiefe, minimale und maximale Einbindetiefe) gemäß Anlage 6 

sind zu beachten.

Eine volle Belastbarkeit der eingemörtelten Gewindestangen ist erst nach Einhaltung der 

Aushärtezeiten nach Anlage 10 gegeben.

Bei Anforderungen an den Feuerwiderstand sind im Bereich der freiliegenden nachträglich 

installierten Gewindestangen geeignete Schutzmaßnahmen wie Brandschutzverkleidungen 

oder Brandschutzbeschichtungen vorzusehen, um die Tragfähigkeiten aus dem Kaltfall auch 

im Brandfall sicherzustellen.

2.2 Bemessung

2.2.1 Allgemeines

Das Hilti Durchstanzverstärkungssystem mit HIT-RE 500 V4 ist auf Grundlage von 

DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA oder DIN EN 1992-2 in Verbindung 

mit DIN EN 1992-2/NA sowie den nachfolgenden Bestimmungen durch einen auf dem Gebiet 

des Stahl- und Spannbetonbaus erfahrenen Ingenieur zu bemessen.

Für die Ermittlung der Schnittgrößen und der Biegebewehrung der Stahl- oder 

Spannbetonbauteile gilt DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA oder 

DIN EN 1992-2 in Verbindung mit DIN EN 1992-2/NA, soweit im Folgenden nichts anders 

bestimmt ist.

Es sind Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit 

entsprechend DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA oder DIN EN 1992-2 

in Verbindung mit DIN EN 1992 2/NA zu führen.

Für den Fall, dass im Verankerungsbereich der eingemörtelten Gewindestangen 

Querzugbeanspruchungen (z. B. aus zweiachsiger Biegung) auftreten, muss im 

Verankerungsbereich der eingemörtelten Gewindestangen eine Verbügelung oder eine 

adäquat verankerte Querbewehrung vorhanden sein, um ein Spalten zu verhindern.

Im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ist nachzuweisen, dass die Rissbreite wk unter 

der quasi-ständigen Einwirkungskombination auf 0,3 mm begrenzt bleibt, sofern nicht 

restriktivere Grenzwerte erforderlich werden.

Die Standsicherheit der Stahl- und Spannbetonbauteile aufgrund der durch die Bohrungen 

geschwächten Struktur ist jederzeit zu gewährleisten.

2.2.2 Nachweis gegen Durchstanzen

Der Nachweis der Sicherheit gegen Durchstanzen im Grenzzustand der Tragfähigkeit ist 

wie folgt zu führen:

Der Durchstanzwiderstand im Grenzzustand der Tragfähigkeit ist im kritischen Rundschnitt 

nachzuweisen. Es ist nachzuweisen, dass das Mindestmoment gemäß DIN EN 1992-1-1/NA, 

NCI zu 6.4.5, durch die Biegebewehrung aufgenommen werden kann. Außerhalb des 

Rundschnittes ist der Nachweis im Grenzzustand der Tragfähigkeit für Biegung und Querkraft 

entsprechend DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA zu führen. 
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Zur Bestimmung des Durchstanzwiderstandes wird ein innerer kritischer Rundschnitt ucrit, im 

Abstand von 2,0 def (def = mittlere effektive Nutzhöhe der Platte), und ein äußerer Rundschnitt 

uout, im Abstand von 1,5 def von der äußersten Reihe der Durchstanzbewehrung, umlaufend 

um die Stütze senkrecht zur Plattenebene angenommen.

Für Stützen mit einem Umfang uo kleiner als 12 def und einem Verhältnis der langen 

Stützenseite zur kurzen Stützenseite kleiner gleich 2,0, darf der kritische Rundschnitt wie oben 

beschrieben bestimmt werden. Werden diese Voraussetzungen nicht eingehalten, muss die 

Querkraft auf die Stützenecken konzentriert und der kritische Rundschnitt reduziert werden.

Für ungleichmäßig geformte Stützenquerschnitte ist für den Rundschnitt ucrit die kürzeste 

Länge um den Lasteinleitungsbereich anzunehmen. Der kritische Rundschnitt ucrit ist gemäß 

DIN EN 1992-1-1, 6.4.2 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA zu bestimmen.

Der Bemessungswert der einwirkenden Querkraft je Flächeneinheit τEd entlang des kritischen 

Rundschnittes ucrit ist wie folgt zu berechnen:

τEd =  

β VEd

ucrit
 def

(1)

Dabei ist

τEd einwirkende Querkraft je Flächeneinheit entlang des kritischen Rundschnittes;

β Koeffizient zur Berücksichtigung der Einflüsse von Lastexzentrizitäten;

VEd Bemessungswert der einwirkenden Querkraft; 

ucrit Umfang des kritischen Rundschnitts im Abstand 2,0 def vom Stützenrand bzw. der 

Lasteinleitungsfläche.

Bei Tragwerken, deren Stabilität gegen seitliches Ausweichen von der Rahmenwirkung 

zwischen Platten und Stützen unabhängig ist und bei denen sich die Spannweiten der 

angrenzenden Felder um nicht mehr als 25 % unterscheiden, dürfen folgende 

Näherungswerte für  verwendet werden: β

Innenstütze  = 1,10 β
Randstütze  = 1,40 β
Eckstütze  = 1,50 β
Wandecke  = 1,20 β
Wandende  = 1,35β

Alternativ darf der Wert  nach dem genaueren Verfahren gemäß DIN EN 1992-1-1, β
Gleichung (6.39) in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA berechnet werden. Jedoch ist das 

Verfahren mit reduzierten kritischem Rundschnitt nicht zulässig. 

Durchstanzbewehrung in Platten ist erforderlich, wenn die einwirkende Querkraft je 

Flächeneinheit τEd aus Gleichung (1) größer als der Bemessungswert des 

Durchstanzwiderstandes ohne Durchstanzbewehrung τRd.c gemäß Gleichung (2) ist.

τRd,c =  max {CRd,c k (100 ρl
 fck

)1/3
 , τmin} +   k1

 σcp (2)

Dabei ist

CRd.c bei Flachdecken im Allgemeinen: CRd.c = 0,18 /  c

Für Innenstützen bei Flachdecken mit u0 / d < 4:

CRd.c = 0,18 /  c (0,1 u0 / def +0,6) ≥ 0,15 /  c

 c Teilsicherheitsbeiwert des Betons: 

= 1,5 für die ständige und vorübergehende Bemessungssituation; 

= 1,2 für die außergewöhnliche Bemessungssituation;
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k Maßstabsfaktor:

 mit def in [mm]k =  1,0 +  200 / def  ≤  2,0

gemittelter Bewehrungsgrad in y- und z- Richtung:ρl

ρl =  ρly·ρlz ≤  min { 0,02
0,5 fcd / fyd

 

ρly, ρlz Bewehrungsgrad der verankerten Biegezugbewehrung in y-Richtung bzw. in

z-Richtung der Platte im Bereich der Stützenbreite zuzüglich 3 def je Seite. Damit der 

berechnete Durchstanzwiderstand aufgebaut werden kann, muss die vorhandene 

Biegebewehrung den Kriterien gemäß DIN EN 1992-1-1/NA, NCI zu 6.4.5 

entsprechen;

fck charakteristischer Wert der Zylinderdruckfestigkeit in [N/mm²];

fcd Bemessungswert der ein-axialen Betondruckfestigkeit [N/mm²];

fyd Bemessungswert der Streckgrenze der Biegebewehrung [N/mm²];

k1 Beiwert zur Anrechnung der Normalspannungen: k1 = 0,1;

Bemessungswert der mittleren Normalspannung im Beton innerhalb des σcp

kritischen Rundschnittes (als Druckspannung positiv definiert);

τmin Mindestwert der Querkrafttragfähigkeit nach DIN EN 1992-1-1/NA:

   τmin = {(0,0525 c)k
3 2 fck                                def

 ≤  600 mm

(0,0375 c)k
3 2 fck                                def

 >  800 mm
(3)

Der Mindestwert der Querkrafttragfähigkeit τmin darf für 600 mm < def ≤ 800 mm linear 

interpoliert werden.

Wenn ist, ist folgender Nachweis zu erfüllen:τEd >  τRd,c 

τEd ≤  kd
 kmax

 τ
Rd,c (4)

Dabei ist 

kmax = 1,4 nach DIN EN 1992-1-1/NA NDP 6.4.5 (3);

kd Beiwert, welcher die effektiven Nutzhöhe der Platte und den Durchmesser der 

Gewindestange berücksichtigt, nach Anlage 11, Tabelle 14.

Für die Bestimmung der erforderlichen Größe des durchstanzbewehrten Bereichs wird 

außerhalb der äußersten Reihe der Durchstanzbewehrung, im Abstand von maximal 1,5 def, 

ein Rundschnitt uout geführt. Die erforderliche Länge dieses Rundschnittes ist gemäß 

folgender Gleichung zu bestimmen:

uout =  

β VEd

τRd,c def

(5)

Dabei ist

τRd,c Durchstanzwiderstand ohne Durchstanzbewehrung außerhalb des 

durchstanzbewehrten Bereichs. Dieser wird identisch zum Querkraftwiderstand 

liniengelagerter Bauteile ohne Querkraftbewehrung definiert und berechnet sich 

analog zu τRd,c aus Gleichung (2) mit CRd,c = 0,15 /  c
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Der Durchstanznachweis mit Durchstanzbewehrung ist wie folgt zu führen:

VRd,cs =  k  (0,75 τRd,c ucrit
 def

) +  kpi
 (1,5 fywd,ef

  Asw,crit

def

sr

) ≥  β VEd
(6)

Dabei ist

τRd,c der Durchstanzwiderstand ohne Durchstanzbewehrung nach Gleichung (2);

fywd,ef der wirksame Bemessungswert der Festigkeit der Durchstanzbewehrung gemäß:

fywd,ef  = 250 + 0,25 def ≤ fywd [N/mm2]; 

fywd Bemessungswert der Streckgrenze der Durchstanzbewehrung nach Anlage 11, 

Tabelle 13;

kpi Beiwert der nachträglichen Durchstanzbewehrung nach Anlage 11, Tabelle 14;

sr der radiale Abstand der Durchstanzbewehrungsreihen;

Asw,crit die kritische Durchstanzbewehrung einer einzelnen Reihe gemäß Gleichung (7):

                    Asw,crit =

 Ed ‒ 0,75 k   Rd,c

1,5 kpi
 fywd,ef

 sr
 ucrit

(7)

Die erforderliche Querschnittsfläche für jede Durchstanzbewehrungsreihe kann wie folgt 

berechnet werden:

Asw,i ≥   κi Asw,crit (8)

wobei für i ≤ 2 (i = Anzahl Durchstanzbewehrungsreihen) i wie folgt berechnet werden kann:κ

κi =
β VEd ‒ 0,75 k  τRd,cui def

β VEd ‒ 0,75 k  τRd,cucrit def

(9)

Alternativ kann der Wert von κi gemäß dem Nationalen Anhang DIN EN 1992-1-1/NA NCI zu 

6.4.5 (1) für die erste Reihe zu 2,5 bzw. für die zweite Reihe zu 1,4 gewählt werden.

Für i ≥ 3 ist κi = 1,0.

Die Bemessung von Fundamenten muss auf Grundlage von DIN EN 1992-1-1 in Verbindung 

mit DIN EN 1992-1-1/NA oder DIN EN 1992-2 in Verbindung mit DIN EN 1992-2/NA erfolgen. 

Für den Nachweis gegen Durchstanzen von Fundamenten ist jedoch Gleichung (NA.6.52.1) 

von DIN EN 1992-1-1/NA NCI 6.4.5 (1) durch Gleichung (10) zu ersetzen:

VRd,s
 =  kpi fywd,ef

 Asw,1 + 2
 ≥  β VEd,red (10)

Dabei ist

Asw,1+2 Querschnittsfläche der ersten beiden Bewehrungsreihen bis zum Abstand von 

0,8 def vom Stützenanschnitt. Die Bewehrungsmenge ist gleichmäßig auf beide 

Reihen verteilt;

VEd,red reduzierte einwirkende Querkraft nach DIN EN 1992-1-1/NA Gleichung (6.48).

Die Anordnung der Durchstanzbewehrung in Fundamenten nach DIN EN 1992-1-1/NA NCI 

6.4.5 (1) und Anlage 16 ist einzuhalten.
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2.3 Ausführung

Die bauausführende Firma hat zur Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit der von 

diesem Bescheid erfassten allgemeinen Bauartgenehmigung eine 

Übereinstimmungserklärung gemäß §§ 16a Abs. 5 i.V.m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

Das Hilti Durchstanzverstärkungssystem mittels eingemörtelten Gewindestangen darf nur von 

Betrieben ausgeführt werden, die über einen Eignungsnachweis für nachträgliche 

Bewehrungsanschlüsse verfügen (siehe MVV TB Anhang 1). Dieser Eignungsnachweis muss 

systemgleiche Montageschritte und vergleichbare Einbaubedingungen entsprechend der 

Anlagen 7 bis 10 und 18 bis 24 beinhalten.

Der Einbau der eingemörtelten Gewindestangen ist gemäß den Planungs- und 

Konstruktionszeichnungen vorzunehmen.

Die Einbauparameter (Bohrernenndurchmesser, maximales Anziehdrehmoment) gemäß 

Anlagen 6 sind zu beachten.

Eine volle Belastbarkeit der eingemörtelten Gewindestangen ist erst nach Einhaltung der 

Aushärtezeiten nach Anlage 10 gegeben.

Die Montageanweisungen in Anlage 18 bis 24 sowie alle zusätzlichen Hinweise des 

Herstellers für den Benutzer sind zu beachten.

Die Bohrlöcher sind senkrecht zur Bauteiloberfläche herzustellen. Abweichungen bis zu einem 

Maximalwert Δαmax = 5° von der Senkrechten zur Längsachse nach Anlage 2, Abbildung 3(c) 

sind zulässig.

Das Anbohren der im zu verstärkenden Bauteil vorhandenen Bewehrung ist beim Erstellen 

der Bohrlöcher zu vermeiden. Sollte dennoch tragende Bewehrung, wie etwa die 

Biegebewehrung, beim Bohrvorgang durchbohrt werden, so muss die verbleibende 

Tragfähigkeit überprüft werden.

Wird Bewehrung beim Bohren getroffen, so ist die Bohrung zu stoppen und das Bohrloch 

sachgemäß mit einem hochfesten Mörtel zu verschließen.

Folgende technische Spezifikationen werden in Bezug genommen:

DIN EN 206-1:2001-07 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und

Konformität; Deutsche Fassung EN 206-1:2000

DIN EN 1992-1-1:2011-01 + 

DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 

Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln 

und Regeln für den Hochbau; Deutsche Fassung 

EN 1992-1-1:2004+AC:2010 und EN 1992-1-1:2004/A1:2014

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 +

DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - 

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 

Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln 

und Regeln für den Hochbau + Änderung A1

DIN EN 1992-2:2010-12 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 

Spannbetontragwerken - Teil 2: Betonbrücken - Bemessung- und 

Konstruktionsregeln; Deutsche Fassung EN 1992-2:2005 + 

AC:2008

DIN EN 1992-2/NA:2013-04 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - 

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 

Spannbetontragwerken - Teil 2: Betonbrücken - Bemessung- und 

Konstruktionsregeln

Dipl. Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt

Referatsleiterin Tempel
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